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Schutz dem FUssgänger!

BfU 680016 t. 14

Unter allen Verkehrsteilnehmern ist der
Fussgänger am meisten gefährdet, für ihn
verlaufen Unfälle verhältnismässig häufiger

tödlich als etwa für Automobilisten.
Deshalb gilt die diesjährige Aktion der
Schweizerischen Konferenz für Sicherheit
im Strassenverkehr (SKS) wie schon 1974
nochmals dem Fussgänger.
Eine typische Gefahr für den Fussgänger
besteht darin, dass er in der Dunkelheit
angefahren wird, weil er vom Autolenker
nicht rechtzeitig gesehen werden kann.
Hier Abhilfe zu schaffen, ist das Ziel der
Sonderkampagne

SICHERHEIT DURCH
SICHTBARKEIT

die auf Initiative der Beratungsstelle für
Unfallverhütung (dem technischen Sekretariat

der SKS) von ihr gemeinsam mit
dem Schweizerischen Roten Kreuz und
dem Schweizerischen Samariterbund im
kommenden November durchgeführt
wird.
Das Mittel heisst «Sohlenblitz» und
besteht aus einem Paar Leuchtplättchen, die
auf die Schuhsohlen geklebt werden. Es

scheint unwahrscheinlich, aber die
2,5 X 4,5 cm messenden Kunststoff-
schildchen, die bei Tageslicht matt silbrig
aussehen, leuchten in der Dunkelheit,
wenn beim Gehen Scheinwerferlicht darauf

fällt, intensiv auf, und machen so den

Träger schon auf ziemliche Distanz
erkennbar. Versuche bei der Truppe bestätigten

die verblüffende Wirkung dieses
reflektierenden Materials. (Es gibt auf
dem Markt auch Gürtel, Armbinden sowie
Streifen zum Aufnähen für denselben
Zweck; der «Sohlenblitz» hat den Vorteil,
dass durch die Fussbewegungen eine
besonders auffällige Blinkwirkung erzeugt
wird, dass er aber im übrigen ganz unauffällig

ist.)
Wenn ein Fussgänger in dunkler Kleidung
nachts auf unbeleuchteter Strasse von
einem Automobilisten aus 26 m Entfernung,

ein hellgekleideter Fussgänger aus
38 m Entfernung wahrgenommen wird,
macht sich der Träger der Schuh-Leucht-
pliittchen bereits aus 136 m Distanz
bemerkbar. Damit verringert sich die Gefahr
des Angefahrenwerdens ganz beträchtlich.
1974 waren unter den 31 749 im Strassen¬

verkehr verletzten Personen 5252
Fussgänger (16,5 %), unter den Getöteten
aber 396 von 1372 (29 %). Dass die
Unfallgefahr bei schlechten Sichtverhältnissen

rasch zunimmt, ist einleuchtend;
Untersuchungen brachten genaue
Vergleichsmöglichkeiten: Mehr als die Hälfte der im
letzten Jahr getöteten Fussgänger verunfallten

in der Dämmerung und nachts. Das
zeigt sich besonders ausgeprägt im
Winterhalbjahr, wo die Verkehrsspitzen in die
Dunkelheit fallen. Kommt zur Dunkelheit
noch Regen, ist die Gefahr für den
Fussgänger, angefahren oder überfahren zu
werden, zehnmal grösser als bei Tageslicht.

Wir denken da besonders an Kinder,
die längs einer Autostrasse zur Schule
gehen müssen, aber auch an alle Berufsleute,
die nicht zur normalen Tageszeit unterwegs

sind, an Landbewohner, Wanderer
usw. Für alle, die in die Lage kommen
können, auf schlecht beleuchteten Strassen

gehen zu müssen, ist der «Sohlenblitz»
ein guter Helfer. Er ist preiswert,
problemlos anzubringen, unauffällig am Tag
und wirksam in der Dunkelheit.

Die Rotkreuzsektionen und Samaritervereine

veranstalten in der Woche vom 2. bis
6. November 1976 einen grossen Verkauf.
Die Schuh-Leuchtplättchen werden in
Tütchen mit vier Paaren angeboten - man
kann sich also ganz nach Bedarf eindek-
ken. Die Packung kostet Fr. 5—, wobei die
Rotkreuzsektionen und die Samaritervereine

einen angemessenen Anteil am Erlös
erhalten. Sie führen die Aktion aber nicht
in erster Linie durch, um zu «verdienen»,
sondern als Beitrag zum Schutz des
Fussgängers als dem schwächsten
Verkehrsteilnehmer. Sie sind der Meinung, dass Erste

Hilfe nach dem Unfall zwar gut, kein
Unfall aber noch besser ist, denn
Rotkreuzhelfer und Samariter wissen aus
eigener Anschauung, wie viel Leid, Kummer,

finanzielle und soziale Probleme
Erwachsenen und Kindern durch Unfallfolgen

aufgeladen werden.
Darum: Sicherheit — durch Sichtbarkeit
dank dem «Sohlenblitz»!

Das selbstklebende Schuh- Leuchtplättchen wird von der Unterlage abgenommen und längsweise auf die trockene Sohle angedrückt - das ist alles!
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